
Gemeinde pratfeln

Antrag
des Gemeinderates an den Einwohnerrat

Pratteln, 22.10.2024/pi

3468 Energie - Neuer Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz zwischen

der Gemeinde und derElektra Baselland (EBL)

 

1. Ausgangslage

1.1 Einführung

Im Jahr 1989 habenalle 50 Gemeinden, welche vonder Elektra Baselland (EBL) mit Strom ver-
sorgt werden, einen gleichlautenden Konzessionsvertrag betreffend «Erstellung und Betrieb von

Leitungsnetzen für die Verteilung elektrischer Energie an die Verbraucher» unterschrieben. Die

Gemeinden Frenkendorf, Liestal und Pratteln haben diesen Vertrag im Jahr 2022 gekündigt, um

den Vertragsinhalt und die Konzessionsabgabe aus heutiger Sicht zu überprüfen. Die drei Ge-

meinden und die EBL konntensich bis Frühjahr 2024 auf einen neuenVertrag einigen. Die rest-
lichen «EBL-Gemeinden» wurden Mitte 2024 schriftlich und an zwei Informationsabenden über

den neuen Vertragsentwurf umfassend orientiert. Es wurde allen Gemeinden die Gelegenheit

gegeben, ihre Fragen und Vorschläge einzubringen. Aufgrund der Rückmeldungen wurden

noch kleine Anpassungen vorgenommen.Die letzten Anpassungenerfolgten Ende September
2024.

1.2 Ziel der Vorlage

Der Einwohnerrat Pratteln soll den neuen Konzessionsvertrag zur Kenntnis nehmen und dem

Gemeinderat die Kompetenz zur künftigen Festlegung der Konzessionsabgabe erteilen. Die
EBL ist bereit — entgegen den Kündigungsbestimmungendesalten Vertrags - alle bis 20. De-

zember 2024 unterschriebenen Verträge per 1. Januar 2025 in Kraft zu setzen.

1.3 Gesetzliche Grundlagen

Kantonales Energiegesetz (SGS 490)
Kantonales Strassengesetz (SGS 430)

2. Erwägungen

2.1 Wichtigste Änderungen

Im Anhangist eine Synopse mit dem Inhalt des heutigen (linke Spalte) und des neuen Vertrags

(rechte Spalte) zu finden.

In den 35 Jahren der bisherigen Vertragsdauer haben die rechtlichen Vorgaben auf Bundes-

und Kantonsebene geändert. Im neuen Vertrag wurden mögliche Widersprüche zur übergeord-

neten Gesetzgebung so weit als möglich verhindert oder es wurde verzichtet, übergeordnete

Vorgaben zu wiederholen. Das hat u.a. dazu geführt, dass eigentlich wohlgemeinte bisherige

Vertragsbestimmungen weggelassen wurden, z.B. die Verpflichtung der EBL zu einer «sparsa-

men, umweltgerechten und rationellen Energieversorgung» (Präambel) und den Bestimmungen

betreffend ÜbernahmevonElektrizität (Art. 7) oder der Tarifgestaltung (alter Art. 8).

Die zunehmende Elektrifizierung unserer Energieversorgung mit Photovoltaik-Anlagen, mit

elektrischen Wärmepumpen, mit privaten und öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge
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sowie für dezentrale Stromspeicher werden einen grossen Einfluss auf den Unterhalt und Aus-
bau der Elektrizitätsverteilung in den Gemeinden haben. Damit der nötige Ausbau der Leitun-

gen und ein koordinierter Leitungsbau in den Gemeindestrassen sichergestellt werden kann,

wurden die neuenArt. 4 «Bewilligungen und Kostentragung», Art. 5 «Koordinationspflicht» und
Art. 9 «Auskunftspflicht» ausgearbeitet.

U.a. für die direkte lokale Nutzung des Stroms aus grösseren PV-Anlagen wird es vermehrt so-
genannte «Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch» oderlokale Elektrizitätsgemeinschaften

geben. Es wurdenin den Art. 2 und 7 entsprechende Präzisierungen vorgenommen.

Der neue Vertrag soll verbindlich vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2032 - also für acht

Jahre — gelten. Der Vertrag kann unter Einhaltung einer fünfjährigen Kündigungsfrist schriftlich
auf Ende eines Jahres gekündigt werden, erstmals per 31. Dezember 2032.

Im Art. 6 des neuen Konzessionsvertrags wird die sogenannte Konzessionsabgabe geregelt.
Damit werden von der EBL den Gemeinden die Rechte abgegolten, welche ihr mit dem Vertrag
eingeräumt werden.Dies betrifft in erster Linie das quasialleinige Recht, die Strassen resp. die
Allmend für die elektrischen Leitungsnetze nutzen zu können. Die Festlegung der Konzessions-
abgabe erfolgt neu direkt durch die Gemeinden und nicht wie bisher durch die EBL. Die Ge-
meinden werdenabInkrafttreten des neuen Vertrags deutlich höhere Konzessionsabgaben von
der EBL erhalten. Die bisherigen Abgaben an die Gemeinden war im schweizweiten Vergleich

sehr tief und werden nun ins schweizerische Mittelfeld angehoben. Weitere Details zu den ver-
schiedenen finanziellen Auswirkungen des neuen Vertrags sind im folgenden Abschnitt zu-

sammengefasst.

2.2 Finanzielle Aspekte

Auf allen Stromrechnungen werden von denElektrizitätswerken bei den Kunden die sogenann-
ten «Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen (KAL)» erhoben. Die EBL belastet alle
Kundenrechnungenseit vielen Jahren mit einer KAL-Abgabe von 0.34 Rp./kWh (exkl. MWSt.).

Wie der Vergleich mit einigen anderenElektrizitätswerkenin Bild 1 zeigt, ist dies bei den Privat-

haushalten die mit Abstand tiefste Abgabe.

  
  
   
    
 

A RP.IKWN2024, CKWAG, Wolhusen
0,56 Rp./kWh 2024, Primeo Netz AG, Münchenstein

1,5 Rp./kWh 2024, BKW Energie AG, Röschenz

0 34 Rp./kWh 2024, EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)

"66 Rp./kWh 2024, AEWEnergie AG, Kaiseraugst

Bild 1Abgaben an das Gemeinwesen(KAL) verschiedenerElektrizitätswerke bei Privathaushal-
ten (Jahr 2024)
Quelle: https://www.strompreis.elcom.admin.ch/ 

In den vergangenenJahren hat die EBL mit der KAL-Abgabe jährlich rund 2 Mio. CHF bei den
Kunden erhoben. Davon hat die EBL rund 0.3 Mio. CHF gemäss bisherigem Konzessionsver-
trag an die Gemeinden als Konzessionsabgabe ausbezahlt. Alle EBL-Gemeinden haben den
gleichen Betrag von rund 3 CHF pro Einwohnererhalten. Im Bild 2 ist ersichtlich, dass die von

Primeo versorgten Unterbaselbieter Gemeindeneinefast fünfmal so hohe Konzessionsabgabe

von knapp 15 CHF pro Einwohnererhalten haben. Im Laufental zahlt die BKW den Gemeinden
im Mittel über 40 CHF pro Einwohner. Der Vergleich der Konzessionsabgabenin CHF pro Ein-
wohner gemässBild 2 zeigt deutlich, dass die heutigen Konzessionsabgabender EBLviel tiefer

sind als in anderen vergleichbaren Gemeinden.
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Konzessionen (CHF) CHF pro Einw.

Versorger Gemeinden 2020 2021 2020 2021

EBL EBL-Gemeinden(49) 255’689| 246’347 3.1 3.0

EBL/Primeo |Pratteln 71'082 76'191 4.3 4.6

Primeo Primeo-Gemeinden (23) 2’363’619| 2’444’149 14.2 14.6

BKW BKW-Gemeinden (8) 592561] 638112 43.21 45.7

Rest restl. BL Gemeinden(5) 2'984 2'421

Total BL 3'285’935| 3’407'219 11.3] 11.6

Beispiele anderer Gemeinden:

CKW Wolhusen LU 145'774 33.9

AEW Rheinfelden AG 302’398 22.1

AEW Kaiseraugst AG 183’820 33.4   
Bild 2 KonzessionsabgabenverschiedenerElektrizitätswerke an die Gemeindenin absoluten

Zahlen und in CHF pro Einwohner(Jahre 2020-2021)

Hinweise:

Die Konzessionsabgaben werden von Privaten und Firmen bezahlt. Die angegebenen Werte

pro Einwohner dienen ausschliesslich der Vergleichbarkeit zwischen Gemeinden und Elektrizi-
tätswerken und sagen nichts aus überdie effektiv von Privaten bezahlten KAL-Abgaben.

DasElektrizitätsnetz der EBL deckt annähernd ganz Pratteln ab, Ausnahmenbilden die Gebiete

Schweizerhalle und Dürrenhübel. Diese zwei Gebiete werden mit Strom vom Leitungsnetz der

Primeo versorgt. Der Konzessionsvertrag mit Primeo (ehemals EBM) stammt aus dem Jahre

2007 undist vorläufig nicht anzupassen.

Wie erwähnt, hat die EBL mit der Erhebung der KAL-Abgabe von 0.34 Rp./kWh bei den Kunden

jedes Jahr rund 2 Mio. CHF resp. im Mittel rund 20 CHF pro Einwohnereinkassiert und davon

rund 0.3 Mio. CHF gemäss heutigem Vertrag den Gemeinden auszahlen müssen. Die bei der
EBL verbleibenden 1.7 Mio. CHF pro Jahr wurden von der EBLbis anhin für gemeinwirtschaftli-
che Leistungen wie die Energieberatung und die höheren Rückliefertarife für PV-Anlagen ver-

wendet.

Im Art. 6 des neuen Konzessionsvertrags ist nun vorgesehen, dass ab 2026 die Gemeindesel-

ber den künftigen Betrag der «Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen (KAL)» festlegen

kann. Die KAL-Abgabe für das Jahr 2025 musste von der EBL der EidgenössischenElektrizi-
tätskommission (ElCom) bereits auf Ende August 2024 kommuniziert werden und kannnicht

mehr geändert werden. Sie beträgt unverändert 0.34 Rp./kWh. Die EBL wird die KAL-Abgabe

wie bis anhin erheben und neu aber vollständig den Gemeinden im Folgejahr ausbezahlen. Für
die Kunden ändert sich damit bei den Stromrechnungennichts. Sie können weiterhin von einer
vergleichsweise tiefen KAL-Abgabeprofitieren (siehe Bild 1).

Gemäss Antrag soll die in Art. 6 stipulierte Kompetenz an den Gemeinderat delegiert werden,

die Konzessions- resp. KAL-Abgabejährlich neu festzulegen. Der Gemeinderat soll dabei die

Bandbreite von 0.34 bis 0.40 Rp./kWh (exkl. MwSt.) einhalten und so den Kunden weiterhin

eine ehertiefe und stabile KAL-Abgabe gewährleisten.

Im Frühjahr 2026 werden gemäss neuem Vertrag von der EBL den Gemeinden somit Konzes-
sionsabgaben von rund 2 Mio. CHF ausbezahlt (statt bisher rund 0.3 Mio. vor 2024 und 0.54
Mio. im Jahr 2024). Dies entspricht im Mittel rund 20 CHF pro Einwohner, was gemäss Ver-

gleich mit anderen Gemeinden im Bild 2 ein Wert im Mittelfeld darstellt. Gemäss neuem Vertrag
erfolgt die Verteilung der Konzessionsabgabe auf die Gemeinden nicht mehr mit einem einheit-

lichen Wert pro Einwohner. Neu wird der effektive Stromverbrauchaller Haushalte und Betriebe

der Berechnungfür die jeweilige Gemeinde zugrunde gelegt.

3/4



Das Energiegesetzist die Grundlage für die Aushandlung von Konzessionsverträgen. Der Kon-

zessionsvertrag bildet eine genügende gesetzliche Grundlage für die Erhebung der Gebühr Es
ist daher hinreichend, dass der Einwohnerrat den Gemeinderat ermächtigt, die Konzessionsab-

gabein einer Bandbreite von 0.34 bis 0.4 Rp./kWh festzulegen. Mit einem entsprechenden Be-

schluss wird für die Stimmberechtigten der Gebührenrahmenersichtlich und der demokrati-
schen Willensbildung zugänglich gemacht.

Die übrigen Elemente des Vertrags sind entwedernicht reglementswesentlich oder haben die

Legitimationsgrundlage bereits in einem formellen Gesetz, weshalb es genügt, diese dem Ein-
wohnerrat zur Kenntnis zu bringen.

Der Gemeinderat hat den Vertrag daher mit Beschluss vom 29. Oktober 2024 genehmigt und

legt ihn nun dem Einwohnerrat zur Kenntnisnahmevor.

Dem Einwohnerrat wird somit beantragt, dem Gemeinderat gemäss Art. 6 des Vertrags die
Kompetenz zur künftigen Festlegung der Konzessionsabgabezuerteilen. Die Konzessionsab-

gabe würde im Jahr 2025 bei 0.34 Rp./kWhverbleiben, da die EBL die Höhe der KAL-Abgabe
fürs Jahr 2025 der Regulierungsbehördebereits melden musste.

Die EBL ist bereit — entgegen den Kündigungsbestimmungendesalten Vertrags - alle bis 20.
Dezember 2024 unterschriebenen Verträge per 1. Januar 2025 in Kraft zu setzen.

Für die Gemeinde Pratteln wird die Konzessionsabgabe von bisher CHF 54'000 (Mittelwert
2020 - 2022) auf rund 518'000 CHF (Jahresrechnung 2026) steigen.

3. Beschluss

Der Einwohnerrat ermächtigt den Gemeinderat, die Konzessionsabgabein einer Bandbreite von

0.34 bis 0.4 Rp./kWhfestzulegen.

 

    

emeindepräsident _Gemeindeverwalter i

a. ng <

Stephan Burgunder Beat Thommen

Beilagen

- Konzessionsvertrag (neu) (inkl. Plan)

- Synopse Konzessionsvertrag (alt / neu)
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